
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
18 .  Wahlper iode

Drucksache 18/11450
zu Drucksache 18/11050
18. 02. 2025

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Gruppe FREIE WÄHLER

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und FDP
– Drucksache 18/11050 –

Landesgesetz zur Ausführung des Regionalen Zukunftsprogramms und 
zur Änderung des Mittelstandsförderungsgesetzes

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

1.	 § 6 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

Für Maßnahmen nach § 2 können Mittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm 
„Regional. Zukunft. Nachhaltig.“ in der Zeit vom 1. März 2025 bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2025 bei der Bewilligungsbehörde schriftlich oder elektronisch 
beantragt werden.

Begründung:

Die antragsberechtigten Kommunen benötigen mehr Zeit, um ihre Anträge bei der 
Bewilligungsbehörde einzureichen. Deswegen wird mit dem 31. Dezember 2025 ein 
neues Fristende zur Einreichung der Anträge gesetzt.

Für die Gruppe:
Lisa-Marie Jeckel
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